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Beschlussvorlage

Eigenbetrieb Gewerbeflachen — Jahresabschluss zum 31.12.2020

Vorlage Nr.:

Stadt Karlsruhe
Der Oberbirgermeister

2022/0284

Verantwortlich: Dez. 4
Dienststelle: Stk

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium Termin TOP o) Ergebnis
Hauptausschuss 12.04.2022 13
Gemeinderat 26.04.2022 11 X

Beschlussantrag (Kurzfassung)

1. Der Gemeinderat stellt nach Vorberatung durch den Hauptausschuss den vom Rechnungsprifungsamt
der Stadt Karlsruhe gepriiften und bestatigten Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Gewerbeflachen
gemaR § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz fest.

2. Der Jahresiiberschuss 2020 betragt 136.282,44 Euro und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Gewerbefldachen wird fiir das Rumpfgeschaftsjahr

vom 1. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2020 Entlastung erteilt.
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Erganzende Erlduterungen

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Der Gemeinderat stellt den vom Rechnungspriifungsamt der Stadt Karlsruhe gepriiften und bestatigten
Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Gewerbeflachen nach § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz wie folgt
fest:

Bilanzsumme 143.019.428,32 Euro
davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermdgen 139.461.260,50 Euro
- das Umlaufvermdgen 3.558.167,82 Euro

davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 2.136.282,44 Euro
- die Riickstellungen 277.757,45 Euro
- die Verbindlichkeiten 140.408.988,53 Euro

- den Rechnungsabgrenzungsposten 196.399,90 Euro

Gewinn und Verlustrechnung

- Jahrestiberschuss 136.282,44 Euro
- Summe der Ertrage 862.395,40 Euro
- Summe der Aufwendungen 726.112,96 Euro

Auf den beigefiigten Priifungsbericht 2020 des Rechnungspriifungsamts (Anlage 1) sowie den
Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Gewerbeflachen (Anlage 2) wird verwiesen.

2. Verwendung des Jahrestiberschusses 2020

Der Jahresiberschuss in Héhe von 136.282,44 Euro wird auf neue Rechnung vorgesehen (Gewinnvortrag).
Wie bereits im Lagebericht erldutert, ist zur Verbesserung der Eigenkapitalquote (derzeit ca. 1,5%) die
Einbehaltung des Jahresiiberschusses des Jahres 2020 und der Folgejahre vorgesehen (Thesaurierung).

3. Weitergehende Erlduterungen

Der Eigenbetrieb Gewerbeflachen wurde zum 1. Dezember 2020 gegriindet (Rumpfgeschaftsjahr 2020).
Aufgrund der unterjahrigen Griindung ergaben sich im Jahr 2020 diverse Abgrenzungsfragen gegeniiber
dem Kernhaushalt (HGW) sowie gegeniiber dem Voreigentiimer im Rahmen der Nebenkostenabrechnung
2020 (Ubergang vom privaten Voreigentiimer auf die Stadt Karlsruhe zum 01.05.2020). Dies hat zu
zeitlichen Verzogerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 gefiihrt. Der Eigenbetrieb
Gewerbeflachen ist bemiiht, den Jahresabschluss 2021 bereits zu einem friiheren Zeitpunkt fertig zu
stellen.



Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat:

1. Der Gemeinderat stellt nach Vorberatung durch den Hauptausschuss den vom Rechnungsprifungsamt
der Stadt Karlsruhe gepriiften und bestatigten Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs Gewerbeflachen
gemal § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz fest.

2. Der Jahresiberschuss 2020 betragt 136.282,44 Euro und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Gewerbeflachen wird fiir das Rumpfgeschaftsjahr
vom 1. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2020 Entlastung erteilt.



	erläuter

